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Urteilsausspruch (Verfahrenssprache: Deutsch):

1. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 56 Abs. 1 EG verstoßen,
dass sie für den Fall, dass die in Art. 3 Abs. 1 lit. a RL 90/435/EWG des Rates vom 23. 7. 1990 über das
gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten in der durch
die RL 2003/123/EG des Rates vom 22. 12. 2003 geänderten Fassung vorgesehene Mindestbeteiligung der
Muttergesellschaft am Kapital der Tochtergesellschaft nicht erreicht ist, Dividenden, die an Gesellschaften mit
Sitz in anderen Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden, wirtschaftlich einer höheren Besteuerung unterwirft als
Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden.
2. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 40 des Abkommens über
den EWR vom 2. 5. 1992 verstoßen, dass sie Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz in Island oder in
Norwegen ausgeschüttet werden, wirtschaftlich einer höheren Besteuerung unterwirft als Dividenden, die an
Gesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden.
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